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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 
1.1. Produktidentifikator 
Produktform : Gemisch 
Produktname : ESR 13 
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 
1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Schweiß- und Lötprodukte, Flussmittel 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 
Notrufnummer : 444 93 53 
 

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 
Deutschland Giftnotruf der Charité - 

Universitätsmedizin Berlin 
CBF, Haus VIII 
(Wirtschaftgebäude), UG 

Hindenburgdamm 30 
12203 Berlin 

+49 (0) 30 19240  

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  
Entzündbare Feststoffe Nicht klassifiziert     
Stoffe und Gemische die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase 
entwickeln Nicht klassifiziert 

    

Schwere Augenschädigung/Augenreizung Nicht klassifiziert     
Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition) Nicht 
klassifiziert 

    

Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt 
Nach unserem Kenntnisstand birgt dieses Produkt bei Einhaltung guter Arbeitshygiene keine besonderen Risiken. 
2.2. Kennzeichnungselemente 
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Zusätzliche KennzeichnungZusätzlich anzugebende Einstufung(en) 
Keine Kennzeichnung erforderlich 
2.3. Sonstige Gefahren 
Weitere Gefahren ohne Einfluss auf die Einstufung : Staubbildung vermeiden. Staub nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut 

vermeiden. Beim Schweißprozess: Hitze, Strahlung, Stromschlag und Schweißrauch 
können Gefahren verursachen. Personen mit einem Schrittmacher sollten sich nicht in der 
Nähe von Schweiß- oder Schneidvorgängen befinden. Schweißen: Kann Brand 
verursachen. 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
3.1. Stoffe 
Nicht anwendbar 

Hersteller 
Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş. 
Organize Sanayi Bölgesi, 2. Kısım No: 23 
Postfach 45030 
Manisa - Türkiye 
T +90 236 226 26 00 
info@magmaweld.com - www.magmaweld.com 

mailto:info@magmaweld.com
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3.2. Gemische 
 
 
 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Rutile 
Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die 
Exposition am Arbeitsplatz gilt 

(CAS-Nr.) 1317-80-2 
(EG-Nr.) 215-282-2 

15 - 25 Nicht eingestuft 

Feldspar (CAS-Nr.) 68476-25-5 
(EG-Nr.) 270-666-7 

< 5 Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 

Quarz (CAS-Nr.) 14808-60-7 
(EG-Nr.) 238-878-4 

< 5 STOT RE 1, H372 

Potassium Silicate (CAS-Nr.) 1312-76-1 
(EG-Nr.) 215-199-1 

2 - 4 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 

Mangan 
Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die 
Exposition am Arbeitsplatz gilt 

(CAS-Nr.) 7439-96-5 
(EG-Nr.) 231-105-1 

< 2 Nicht eingestuft 

 
 
 
 
 

Wortlaut der H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Mit viel Wasser abwaschen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Vorsorglich mit Wasser ausspülen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Bei unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. 
4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Symptomatisch behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
5.1. Löschmittel 
Geeignete Löschmittel : Wassersprühstrahl. Trockenlöschpulver. Schaum. 
Ungeeignete Löschmittel : Wasser im Vollstrahl. 
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Reaktivität im Brandfall : Kann bei hoher Temperatur gefährliche Gase freisetzen. 
Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. 
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Schutz bei der Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Umgebungsluft-

unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 
Allgemeine Maßnahmen : Nicht offenem Feuer aussetzen. Rauchverbot. Besondere Vorsicht walten lassen, um 

statische Aufladung zu vermeiden. Jede mögliche Zündquelle entfernen. Unbefugten 
Personen Zutritt untersagen. Schutzkleidung benutzen. 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 
Schutzausrüstung : Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. 
Notfallmaßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften. 
Maßnahmen bei Staub : Bei Staubentwicklung: dichtschließende Schutzbrille. Staubmaske. 

6.1.2. Einsatzkräfte 
Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere Angaben: 

siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstung". 

Notfallmaßnahmen : Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Verschüttetes/ausgelaufenes Material 
nicht berühren. Unbeteiligte Personen evakuieren. Von brennbaren Stoffen fernhalten. 
Unbeteiligte vom Gefahrenbereich fernhalten. Eindringen in Kanalisation, Keller, 
Arbeitsgruben oder andere Orte, an denen die Ansammlung gefährlich sein könnte, 
verhindern. Umgebung belüften. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen. 
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6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Zur Rückhaltung : Sicherheitsanweisungen einhalten. Kondensat mit inerten Absorptionsmittel aufnehmen (z. 

B. Sand, Sägemehl, Universalbindemittel, Silicagel). Ausgelaufene Flüssigkeit eindämmen 
oder mit flüssigkeitsbindendem Material                                                                                                                                                                               
aufnehmen, um ein Eindringen in die Kanalisation oder Wasserläufe zu verhindern. 

Reinigungsverfahren : Das Produkt mechanisch aufnehmen. 
Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen. 
6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
Weitere Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten : Für ausreichende Entlüftung ist zu sorgen, damit Dampfkonzentrationen die geltenden 

Grenzwerte nicht überschreiten. 
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Persönliche Schutzausrüstung tragen. 
Hygienemaßnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer 

die Hände waschen. 
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Technische Maßnahmen : Geltende Vorschriften über die Entsorgung beachten. 
Lagerbedingungen : An einem trockenen, geschützten Ort lagern, um jede Einwirkung von Feuchtigkeit  zu 

vermeiden. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. An einem trockenen Ort 
aufbewahren. 

Unverträgliche Produkte : Starke Säuren. Starke Basen. 
Wärme- oder Zündquellen : Nicht rauchen. PRODUKT FERNHALTEN VON: Zündquellen. Wärmequellen. 
Zusammenlagerungsinformation : Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Kein Kontakt mit: starken 

Säuren, starken Basen und starken Oxidationsmitteln. 
Lager : Vermeiden: Feuchtigkeit. 
7.3. Spezifische Endanwendungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
8.1. Zu überwachende Parameter 
 

Mangan (7439-96-5) 
EU Lokale Bezeichnung Manganese 

EU IOELV TWA (mg/m³) 0.2 mg/m³ (inhalable fraction) 
0.05 mg/m³ (respirable fraction) 

EU Bemerkungen (Year of adoption 2011) 

EU Rechtlicher Bezug SCOEL Recommendations 

Deutschland TRGS 910 Akzeptanzkonzentration Hinweise  
 

Quarz (14808-60-7) 
EU Lokale Bezeichnung Silica crystaline (Quartz) 

EU Bemerkungen (Year of adoption 2003) 

EU Rechtlicher Bezug SCOEL Recommendations 

Deutschland TRGS 910 Akzeptanzkonzentration Hinweise  
 

Rutile (1317-80-2) 
EU Lokale Bezeichnung Rutile Titanium dioxide 

EU Bemerkungen (Ongoing) 

EU Rechtlicher Bezug SCOEL Recommendations 

Deutschland TRGS 910 Akzeptanzkonzentration Hinweise  
 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 
Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. 



ESR 13 
Sicherheitsdatenblatt 

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830 
 

12/6/2023 (Version: 1.0) 
 

DE (Deutsch) 4/7 
 

 
  

Handschutz: 

Schutzhandschuhe. EN 374 
 

Augenschutz: 

Schutzbrille. EN 166. Bei übermäßiger Staubbelastung, Schutzbrille tragen 
 

Haut- und Körperschutz: 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Bei Staubentwicklung: staubdichte Schutzkleidung. Bei Staubentwicklung: Kopf-/Nackenschutz. 
Wenn Augen- oder Hautkontakt wahrscheinlich ist, geeignete Schutzausrüstung tragen 
  

Atemschutz: 

Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen. Bei Staubentwicklung: Staubmaske mit Filtertyp P1 
 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

Begrenzung und Überwachung der Verbraucherexposition: 
Während der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer die Hände waschen. Berührung mit den 
Augen und der Haut vermeiden. Kontakt während der Schwangerschaft/der Stillzeit vermeiden. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aggregatzustand : Feststoff 
Aussehen : Feststoff. 
Farbe : Grau. 
Geruch : Geruchlos. 
Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar 
pH-Wert : Keine Daten verfügbar 
Relative Verdampfungsgeschwindigkeit 
(Butylacetat=1) 

: Keine Daten verfügbar 

Schmelzpunkt : > 1500 °C 
Gefrierpunkt : Nicht anwendbar 
Siedepunkt : Keine Daten verfügbar 
Flammpunkt : Nicht anwendbar 
Selbstentzündungstemperatur : Nicht anwendbar 
Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar 
Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Nicht brennbar. 
Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 
Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfügbar 
Relative Dichte : Keine Daten verfügbar 
Dichte : ≈ 7.8 g/cm³ 
Löslichkeit : wasserunlöslich. 
Log Pow : Keine Daten verfügbar 
Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 
Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 
Explosive Eigenschaften : Nicht explosiv. 
Brandfördernde Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 
Explosionsgrenzen : Nicht anwendbar 
9.2. Sonstige Angaben 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
10.1. Reaktivität 
Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen. 
10.2. Chemische Stabilität 
Stabil unter normalen Bedingungen. 
10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7). Feuchtigkeit. Keinen Kontakt mit Wasser zulassen. 
Staubbildung vermeiden. 
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10.5. Unverträgliche Materialien 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft 
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft 
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft 
 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft 
Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft 
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 
Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft 
Karzinogenität : Nicht eingestuft 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Nicht eingestuft. 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 
 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
12.1. Toxizität 
Ökologie - Allgemein : Das Produkt gilt weder als schädlich für Wasserorganismen noch verursacht es langfristige 

Schäden in der Umwelt. 
Akute aquatische Toxizität : Nicht eingestuft 
Chronische aquatische Toxizität : Nicht eingestuft 
 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
12.3. Bioakkumulationspotenzial 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
12.4. Mobilität im Boden 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
12.6. Andere schädliche Wirkungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
Örtliche Vorschriften (Abfall) : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. Verordnung über das 

Abfallmanagement, veröffentlicht im Amtsblatt Nummer 29314 am 2. April 2015. 
Verordnung über die Verbrennung von Abfällen, veröffentlicht im Amtsblatt Nummer 27721 
am 6. Oktober 2010. 

Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer 
Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.3. Transportgefahrenklassen 
Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.4. Verpackungsgruppe 
Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 
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14.5. Umweltgefahren 
Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Landtransport 
Nicht anwendbar 

Seeschiffstransport 
Nicht anwendbar 

Lufttransport 
Nicht anwendbar 

Binnenschiffstransport 
Nicht anwendbar 

Bahntransport 
Nicht anwendbar 
14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 
Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 

Gemisch 
15.1.1. EU-Verordnungen 
 
Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt 
Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 
Enthält keinen in REACH-Anhang  XIV gelisteten Stoff 
Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 4. Juli 2012 über die Aus- 
und Einfuhr gefährlicher Chemikalien unterliegen. 
Stoff/e, die nicht der Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über persistente organische 
Schadstoffe und zur Änderung der Richtlinie 79/117/EWG unterliegen 
 

15.1.2. Nationale Vorschriften 
 
 

Deutschland 
Verweis auf AwSV : Wassergefährdungsklasse (WGK) 3, Stark wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, 

Anlage 1) 
Störfall-Verordnung - 12. BImSchV : Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Störfall-

Verordnung) 
 

Niederlande 
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Feldspar,Quarz sind gelistet 
SZW-lijst van mutagene stoffen : Feldspar ist gelistet 
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

: Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: Mangan ist gelistet 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

: Mangan ist gelistet 

Dänemark 
Dänische nationale Vorschriften : Das Produkt darf von Jugendlichen unter 18 Jahren nicht verwendet werden 
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Keine stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgeführt 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
 

Abkürzungen und Akronyme: 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

ATE Schätzwert der akuten Toxizität 
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BCF Biokonzentrationsfaktor 

DMEL Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung 

DNEL Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung 

EC50 Mittlere effektive Konzentration 

IARC Internationale Agentur für Krebsforschung 

IATA Verband für den internationalen Lufttransport 

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport 

LC50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration 

LD50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis) 

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung 

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOEC Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung 

OCDE Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff 

PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration 

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

SDB Sicherheitsdatenblatt 

STP Kläranlage 

TLM Median Toleranzgrenze 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 
 

Datenquellen : VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. 
Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur 
Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006. ECHA (Europäische Chemikalienagentur). Supplier's safety documents. 

 
 

 Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 

Eye Dam./Irrit. Not classified Schwere Augenschädigung/Augenreizung Nicht klassifiziert 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

Flam. Sol. Not classified Entzündbare Feststoffe Nicht klassifiziert 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

STOT RE 1 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 1 

STOT RE Not classified Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition) Nicht klassifiziert 

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung 

Water-react. Not classified Stoffe und Gemische die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln Nicht klassifiziert 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H335 Kann die Atemwege reizen. 

H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. 
 
 
 
 
 

 
SDS EU (Oerlikon) 
MAGMAWELD ABLEHNUNG DER HAFTUNG  Wir haben die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir für 
zuverlässig halten.  Die Richtigkeit der ausdrücklichen oder konkludenten Information kann nicht gewährleistet werden.  Die Bedingungen oder 
Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts entziehen sich unserer Kontrolle und eventuell auch unseren 
Kenntnissen.  Aus diesen und anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich Haftung für Verlust, Schaden oder 
Kosten ab, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise 
verbunden sind. Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde für dieses Produkt erstellt und darf nur für dieses verwendet werden. Wird das Produkt als 
Bestandteil eines anderen Produkts verwendet, gelten die im Datenblatt angegebenen Informationen möglicherweise nicht. 
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